
GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

PSYCHISCHE BELASTUNG

Die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung 

zur psychischen Belastung ist nach § 5ArbSchG 

 Arbeitgeberpflicht. Im Rahmen einer solchen 

 Beurteilung soll ermittelt werden,  welche Maß

nahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind,  

um die Gefährdung für die Beschäftigten bei der 

Ausführung ihrer Tätigkeiten möglichst gering  

zu halten. 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Ermittlung der 

Gefährdung sowie bei der Maßnahmenplanung 

und kontrolle.

Ablauf einer Gefährdungsbeurteilung
Quelle: www.maschinen-sicherheit.net
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MÖGLICHKEITEN EINER 
 GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

•  Mitarbeiterbefragung (Beschäftigte haben 

 Mitwirkungspflicht nach §15 Abs. 1 ArbSchG)

• Leitfadengestütztes Experteninterview

• Arbeitsplatzbeobachtung/-begehung

BEREICHE EINER 
 GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Psychisch bedeutsame Einflüsse für den Arbeit-

nehmer resultieren aus folgenden Bereichen:

Für ein individuelles Angebot zur Gefährdungs

beurteilung psychischer Belastung in Ihrem 

 Betrieb sprechen Sie uns bitte an!

Kontakt:

Zentrum für Arbeit und Gesundheit Sachsen GmbH 

Fiedlerstraße 4, 01307 Dresden 

Tel. 0351 440 3660 

info@zagsdresden.de 

www.zags-dresden.de
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